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RS UVS Niederösterreich 1996/01/03
Senat-PL-94-272

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.01.1996

Beachte

Ebenso Senat-PL-94-274 Rechtssatz

Einer nicht bereits vor Beginn, sondern erst während des Schuljahres erfolgten Anzeige der Teilnahme des Kindes am

häuslichen Unterricht kommt keinesfalls die Wirkung zu, daß durch die Teilnahme am häuslichen Unterricht die

Schulp icht erfüllt wird. Strafbarkeit liegt in diesem Fall auch ohne bescheidmäßige Untersagung der Teilnahme am

häuslichen Unterricht durch den Bezirksschulrat vor.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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